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Amtliches Mitteilungsblatt
des Amtes Treptower Tollensewinkel

für die Stadt Altentreptow und die Gemeinden
Altenhagen, Bartow, Breesen, Breest, Burow, Gnevkow, 

Golchen, Grapzow, Grischow, Groß Teetzleben, Gültz, Kriesow, Pripsleben, 
Röckwitz, Siedenbollentin, Tützpatz, Werder, Wildberg und Wolde
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Sprechzeiten

Bürgermeisterin der Stadt Altentreptow:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr

(im Rathaus Altentreptow nach 
vorheriger Terminvereinbarung)

Montag: keine Sprechzeit
Dienstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: keine Sprechzeit
Donnerstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 09.00 - 12.00 Uhr
In begründeten Ausnahmefällen stehen die Mitarbeiter der Ver-
waltung Ihnen auch außerhalb dieser Zeiten zur Verfügung.

Kempf
Bürgermeisterin

Bereitschaftsdienst für Notfälle

In dringenden Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten der
Stadt Altentreptow sind folgende Telefonnummern anzuwählen:
Bürgermeisterin Altentreptow 214762
1. Stellvertreterin Altentreptow 210050
der Bürgermeisterin
2. Stellvertreterin Daberkow 039991/30382
der Bürgermeisterin
Bei Feuerausbruch und Gasgeruch sind sofort die Nummern
110 und 112 anzuwählen.
Bei Störungen in der Gasversorgung bitte den Entstörungs-
dienst der E.ON edis AG anrufen: 0180/4551111!
Bei Störungen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung bitte den Bereitschaftsdienst der GkU mbH anru-
fen: 03961/257333!

Stadt Altentreptow
- Amt für zentrale Dienste -

Öffnungszeiten Bürgerbüro

Montag 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
jeden ersten Sonnabend im Monat 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr 

Öffentliche Bekanntmachung

Tauschbeschluss
Freiwilliger Landtausch Gültz III

AZ: 5433.21/52-033 III

1. Der freiwillige Landtausch wird nach §§ 54 und 55 des
Landwirtschaftsanpassungsgesetzes vom 3. Juli 1991
(BGBl. I S. 1418) in der geltenden Fassung angeordnet und
durchgeführt.

2. Dem freiwilligen Landtausch unterliegen die nachfolgenden
Flurstücke:
Landkreis: Demmin
Gemeinde: Gnevkow
Gemarkung: Prützen
Flur: 1 Flurstück: 35/1;
Gemeinde: Gültz
Gemarkung: Gültz
Flur: 1 Flurstücke: 118, 139;
Gemarkung: Hermannshöhe
Flur: 1 Flurstück: 135.
Die Gesamtfläche der Flurstücke beträgt nach dem Liegen-
schaftskataster 1,7771 ha.

Anmeldung unbekannter Rechte
Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich
sind, die aber zur Beteiligung am freiwilligen Landtausch be-
rechtigen, werden aufgefordert, diese Rechte innerhalb von 3
Monaten - gerechnet vorn ersten Tage der öffentlichen Bekannt-
machung dieses Beschlusses - bei der Flurneuordnungsbehör-
de anzumelden. 
Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurneuordnungsbehörde
innerhalb einer von dieser zu setzenden weiteren Frist nachzu-
weisen.
Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Fristen
angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flurneuordnungs-
behörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gel-
ten lassen.
Der Inhaber eines vorstehend bezeichneten Rechts muss die
Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs
ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegen-
über die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst
in Lauf gesetzt worden ist.

Gründe
Die Tauschpartner haben die Durchführung des freiwilligen
Landtausches beantragt und glaubhaft gemacht, dass dieser
sich verwirklichen lässt.
Bei den Tauschpartnern besteht Übereinstimmung bezüglich
der Tauschfläche und deren Werte. 
Der Tausch dient den Zielen des Landwirtschaftsanpassungsge-
setzes.
Der freiwillige Landtausch kann deshalb angeordnet werden.
Seine Durchführung erweist sich auch im Übrigen nach Abwä-
gung aller Umstände als zweckmäßig.

ŒAmtskurierŽ
Die Heimat- und Bürgerzeitung erscheint monatlich und wird kos tenlos an alle 
erreichbaren Haushalte verteilt, Auflagenhöhe: 6.889.

Herausgeber: Verlag + Druck Linus Wittich KG,
Röbeler Str. 9, 17209 Sietow,

Satz und Druck: Verlag + Druck Linus Wittich KG, 
Röbeler Straße 9, 
17209 Sietow, Tel. 039931/5790, 
Fax: 039931/579 30
http://www.wittich.de, 
E-mail: info@wittich-sietow-de

Verantwortlich für den amtlichen Teil: Stadt Altentreptow/Die Bürgermeisterin
Verantwortlich für den amtlichen Teil der weiteren amtsangehörigen Gemeinden: 
Der Amtsvorsteher
Verantwortlich für den außeramtlichen und den Anzeigenteil: 
Hans-Joachim Groß, Geschäftsführer
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte
Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betra-
ges für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesonde-
re auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Namentlich gekennzeich-
nete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder, der auch verantwortlich ist.
Vom Kunden vorgebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4C-Far-
ben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unter-
schiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwieder-
gabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns
zu keiner Ersatzleistung. Die Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte der hier veröf-
fentlichten Fotos, Bilder, Gra“ken, Texte und auch Gestaltung liegen beim Verlag.
Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung des Urhebers.



Nr. 02/2010 … 3 … Treptower Tollensewinkel

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist als Rechtsbehelf der Widerspruch
gegeben.
Der Widerspruch ist innerhalb einer Frist von einem Monat, die
mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung beginnt, schrift-
lich oder zur Niederschrift bei dem Amt für Landwirtschaft Alten-
treptow, Brunnenstraße 6, 17087 Altentreptow, einzulegen.

Altentreptow, den 20.01.2010
Amt für Landwirtschaft Altentreptow 
Flurneuordnungsbehörde

Im Auftrag

Stadtverwaltung Altentreptow
- Fundbüro -

Bekanntmachung

Zum Zwecke der Ermittlung der Empfangsberechtigen wird fol-
gendes bekannt gegeben.
In der Zeit vom 07.01.2010 bis 28.01.2010
sind folgende Fundgegenstände im Fundbüro abgegeben wor-
den.
1 Stück Fahrrad

Die Empfangsberechtigen sind aufgefordert ihre Rechte bis zum
15.03.2010 im Fundbüro der Stadtverwaltung Altentreptow, Rat-
hausstraße 1 in 17087 Altentreptow, Zimmer 001, anzumelden. 

Amt Treptower Tollensewinkel
Der Wahlleiter
Rathausstraße 1
17087 Altentreptow

Wahlbekanntmachung

1. Am 07. März 2010 findet in der Gemeinde Kriesow die
Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters statt.
Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr .

2. Die Gemeinde Kriesow bildet einen Wahlbereich und ei-
nen Stimmbezirk.
Der Wahlraum wird eingerichtet in
Gemeinde Kriesow
Versammlungsraum Kriesow, 
Kriesow, Dorfstraße 44
nicht barrierefrei

3. Das Briefwahlergebnis für die Kommunalwahl in der Ge-
meinde wird zusammen mit dem Urnenwahlergebnis in dem
allgemeinen Wahlbezirk festgestellt.

4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des
Wahlbezirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis er
eingetragen ist.
Die Wähler haben zur Wahl ihre Wahlbenachrichtigung und
ihren Personalausweis, Unionsbürger einen gültigen Identi-
tätsausweis oder Reisepass mitzubringen. Sie haben sich
auf Verlangen des Wahlvorstandes über ihre Person auszu-
weisen.
Die Wahlbenachrichtigung verbleibt im Wahlraum.
Jeder Wähler erhält für die Kommunalwahl, für die er wahl-
berechtigt ist, einen amtlichen Stimmzettel. Der Stimmzettel
muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder
in einem dafür vorgesehenen besonderen Nebenraum ge-

kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
Gemäß § 44 Abs. 1 Kommunalwahlordnung (KWO M-V) be-
stimmt daher der Wahlberechtigte eine andere Person, de-
ren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen will. Die Hil-
feleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des
Wählers zu beschränken. Hilfspersonen, die auch Mitglied
des Wahlvorstandes sein können, sind nach § 44 Abs. 3
Kommunalwahlordnung (KWO M-V) zur Geheimhaltung ver-
pflichtet.
Wahl des Bürgermeisters
Gewählt wird mit amtlichen grauen Stimmzetteln. Jeder
Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes den amtlichen
Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Stimme.
Im Wahlgebiet ist nur ein Bewerber zur Wahl zugelassen
worden. Der Stimmzettel enthält die Bezeichnung ŒEinzelbe-
werber•, den Namen des Bewerbers sowie zwei Kreise, die
mit ŒJa• bzw. ŒNein• beschriftet sind, für die Kennzeichnung.
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf
dem Stimmzettel durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, ob er dem
Wahlvorschlag zustimmt oder nicht zustimmt.
Der gekennzeichnete und gefaltete Stimmzettel ist vom
Wähler in die Wahlurne zu legen.

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des
Wahlergebnisses im Wahlbezirk für die Wahl ist öffent-
lich.
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung
des Wahlgeschäfts möglich ist.

6. Wer durch Briefwahl wählen will, muss seinen Wahlbrief
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzei-
tig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle
übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen
Stelle abgegeben werden.

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht für die Kom-
munalwahlen nur einmal und nur persönlich ausüben.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches).

Amt Treptower Tollensewinkel
Wahlleiter
Rathausstraße 1
17087 Altentreptow 

Öffentliche Sitzung des Wahlausschus-
ses des Amtes Treptower Tollensewinkel

Am 09. März 2010 um 18.00 Uhr findet im Versamm-
lungsraum der Gemeinde Kriesow in 17091 Kriesow,
Dorfstraße 44 die Sitzung des Wahlausschusses des
Amtes Treptower Tollensewinkel statt.

Tagesordnung:
1. Ermittlung, Feststellung und Bekanntgabe des endgülti-

gen Wahlergebnisses für die Wahl des ehrenamtlichen
Bürgermeisters der Gemeinde Kriesow.



Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen Altentreptow GmbH 
Rudolf-Breitscheid-Straße 34, 17087 Altentreptow

Jahresabschluss zum 31.12.2008 

- Dem Jahresabschluss wurde ein uneingeschränkter Bestäti-
gungsvermerk durch den Wirtschaftsprüfer am 14.08.2009
erteilt.

- Der Jahressabschluss wurde durch Feststellungsvermerk
des Landesrechnungshofes mit Schreiben vom 05.01.2010
freigegeben.

- Der Feststellungsbeschluss erfolgte durch die Gesellschaf-
terversammlung am 20.11.2009.

- Der Jahresabschluss und Lagebericht liegen in den Ge-
schäftsräumen der Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen
Altentreptow GmbH in der Zeit vom 22.02.2010 bis
05.03.2010 während der Geschäftszeiten aus.

Altentreptow, den 18.01.2010

Die Geschäftsführung 

Wichtige Mitteilung 
des Amtes für Finanzen!!!

In Kürze werden die Mitarbeiter der Steuerabteilung die Abga-
benbescheide für das Jahr 2010 versenden.
Wir bitten alle Steuerzahler, die uns eine Einzugsermächtigung
erteilt haben, die Angaben zur Bankverbindung auf Richtigkeit
zu prüfen. 
Änderungen bitten wir vor der 1. Fälligkeit dem Fachamt mitzu-
teilen.

gez. Furth
Leiterin Amt für Finanzen

Dschungel§
RECHTSANWÄLTE
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